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d) weitere Verwendung:
— Mittel für Maßnahmen entsprechend gesonderten

Rechtsvorschriften,
— Zuführungen zum Prämienfonds der Betriebe zur 

Sicherung der gesetzlichen Mindestzuführung, so-
~'"weit der erwirtschaftete Nettogewinn der Betriebe 

dafür nicht ausreicht,
— Tilgung von Krediten, die an das Kombinat bei 

zeitweiligen Mindergewinnen einzelner Betriebe 
gewährt worden sind.

3. Reicht der an das Kombinat abgeführte Nettogewinn der 
Betriebe am Jahresende nicht aus, um die Verpflichtun
gen zur Nettogewinnabführung an den Staat unter Be
rücksichtigung möglicher Kürzungen gemäß Abschnitt IV 
Ziff. 4 zu erfüllen, sind dafür vorrangig Mittel des 
Reservefonds einzusetzen.

4. Zum Jahresende auf dem Abrechnungskonto gemäß 
Ziff. 1 noch vorhandene nicht verbrauchte zentralisierte 
Nettogewinne sind an den zentralen Haushalt abzufüh
ren.

VII.

Reservefonds der Kombinate

1. Die Planung, Bildung und Inanspruchnahme des Re
servefonds kann durch die Kombinate bis zur Höhe 
eines vom übergeordneten Organ vorzugebenden Limits 
erfolgen; zusätzliche Zuführungen zum Reservefonds 
der Kombinate sind unter den in Ziff. 2 geregelten Vor
aussetzungen zulässig. Das Limit ist in Abstimmung 
mit dem Minister der Finanzen festzulegen.

2. Der Reservefonds der Kombinate ist wie folgt zu bil
den:
— in Höhe von 50% des Limits aus geplantem Netto

gewinn,
— bis zur vollen Höhe des Limits aus überbotenem bzw. 

überplanmäßig erwirtschaftetem Nettogewinn.
Über das festgelegte Limit hinaus können zusätzliche 
Zuführungen zum Reservefonds der Kombinate vorge
nommen werden. Voraussetzung dafür ist, daß in den 
Betrieben der Kombinate

. — im Vorjahr durch gezielte Maßnahmen zur Verbesse
rung der Materialökonomie und Erhöhung der Um
schlaggeschwindigkeit die geplanten Bestände an 
materiellen Umlaufmitteln unterschritten wurden 
und

— für das Planjahr die im Vorjahr erreichte Beschleu
nigung der Umschlaggeschwindigkeit berücksichtigt 
wurde.

Mittel des Umlaufmittelfonds, die dadurch freigesetzt 
werden bzw. zur planmäßigen Finanzierung des Eigen
mittelzuwachses vorgesehene Nettogewinne, die für den 
geplanten Zweck nicht benötigt werden, können durch 
Entscheidung des Generaldirektors bis zur Höhe von 
50% zusätzlich dem Reservefonds zugeführt werden. 
Über das festgelegte Limit hinaus können auch Zufüh
rungen aus Sanktionen entsprechend gesonderten 
Rechtsvorschriften über die Bilanzierung erfolgen.
Die Mittel des Reservefonds sind auf einem gesonderten 
Bankkonto zu führen.

3. Der Reservefonds ist einzusetzen für die Finanzierung
— höherer Aufwendungen, die aus der schnelleren Ein

führung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse in 
die Produktion, aus zusätzlichen Forschungsleistun
gen und aus der kurzfristigen Umstellung der Pro
duktion aufgrund neuer Erfordernisse des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts und der Außen
märkte sowie der Substitution von NSW-Importen 
entstehen,

— höherer Kosten für eine im volkswirtschaftlichen 
Interesse liegende Lagerung von Rohstoffen, Ersatz
teilen sowie Exporterzeugnissen,

— von Aufwendungen aus der Übernahme technisch 
bzw. ökonomisch begründeter Risiken,

— ökonomischer Auswirkungen aus der Veränderung 
des Produktionssortiments zur besseren Befriedigung 
des Bedarfs der Bevölkerung und der Wirtschaft,

— von Mindestzuführungen zum Prämienfonds der Be
triebe gemäß den Rechtsvorschriften, soweit die Mit
tel aus der Umverteilung von Nettogewinnen durch 
das Kombinat nicht ausreichen,

— der Nettogewinnabführung an den Staat, soweit die 
beim Kombinat zentralisierten Nettogewinne nicht 
ausreichen.

Der Reservefonds ist auch zu verwenden für Zuführun
gen zu den eigenen Fonds der Betriebe bei auftretendem 
Mindergewinn, für die Tilgung von Krediten, für deren 
Rückzahlung der Generaldirektor des Kombinates die 
Garantie übernommen hat, sowie für Zahlungen ent
sprechend gesonderten Rechtsvorschriften.

4. Der Reservefonds darf nicht zur Zahlung von Prämien, 
zum Kauf von Konsumgütern, zur Finanzierung von 
Veranstaltungen und zur Ausreichung von Krediten ver
wendet werden.

5. Mittel des Reservefonds, die im Planjahr nicht verwen
det werden, können auf den Reservefonds des Folgejah- 
res übertragen werden und sind von der Zuführung aus 
geplantem Nettogewinn im Rahmen des Limits des 
Folgejahres zu kürzen. Die Nettogewinnabführung ist 
entsprechend zu erhöhen.

VIII.

Verfügungsfonds des Generaldirektors des Kombinates

1. Die Zuführungen zum Verfügungsfonds aus zentralisier
tem Nettogewinn dürfen die von den Ministern bzw. 
übergeordneten Leitern festgelegte Höhe nicht über
schreiten. Die Mittel des Verfügungsfonds sind auf 
einem gesonderten Bankkonto zu führen.

2. Die Mittel des Verfügungsfonds sind vorrangig für die 
Stimulierung gezielter Maßnahmeri zur Intensivierung 
der Produktion einzusetzen. Das betrifft außerordent
liche Leistungen der Werktätigen zur Überbietung und 
Übererfüllung der Pläne bei der Lösung wissenschaft
lich-technischer Aufgaben, der kurzfristigen Realisierung 
von Rationalisierungsvorhaben, der Kosten-, Material- 
und Energieeinsparung, der Steigerung der Konsum
güterproduktion, der Erhöhung des Exportumsatzes und 
der Exportrentabilität, der Erhöhung der Zulieferungen 
für Export- und Konsumgüter, der Verbesserung der 
Qualität der Erzeugnisse und Leistungen sowie der Lö
sung weiterer volkswirtschaftlich wichtiger Aufgaben. 
Aus dem Verfügungsfonds kann auch die Finanzierung 
staatlicher Auszeichnungen sowie von Anerkennungs
vergütungen entsprechend den Rechtsvorschriften^ er
folgen.
Die Prämierung von sozialistischen Arbeitsgemeinschaf
ten, Kollektiven und Einzelpersonen aus Mitteln des 
Verfügungsfonds hat in Form von Leistungsprämien 
oder auf der Grundlage von Vereinbarungen durch auf
tragsgebundene Prämien zu erfolgen. Die Zahlung von 
Prämien an Personen, die nicht zum Bereich des Kombi
nates gehören, ist nur mit Zustimmung des Leiters des 
Organs oder des Betriebes zulässig, dem der zu Prämie
rende angehört; die Zahlung darf nur über dieses Organ *

M Z. z. gilt die Dritte Durchführungsbestimmung voin 2. März Ш8 
zur Schutzrechtsverordnung - Besondere Anerkennung für die Erar
beitung und Überleitung von Erfindungen - (GBl. I Nr. 1 S. 102).


